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Datensatzbeschreibung und Ausfüllhinweise für den Datensatz nach § 21 KHEntgG (Datei Ausbildung)

Nachdem die Vereinbarung nach § 21 Abs. 4 und Abs. 5 KHEntgG am 10.01.2003 in Kraft getreten ist und diese Vereinbarung einen Datensatz zur Übermittlung der DRG-Daten insbesondere der Daten zu den Ausbildungsstätten enthält, sollen zu den in der Datensatzbeschreibung enthaltenen Erläuterungen weitere Hinweise und Klarstellungen sowie Beispiele zum Füllen des Datensatzes der Datei Ausbildung für eine möglichst fehlerfreie Aufbereitung der Daten angeführt werden. Um dies zu unterstützen sollen die folgenden Ausführungen dienen. Die Erläuterungen der in der Vereinbarung nach § 21 Abs. 4 und Abs. 5 KHEntgG enthaltenen Datensatzbeschreibungen sind den kursiv dargestellten Ausfüllhinweisen vorangestellt.

Datei Ausbildung

Die Daten für Ausbildungsstätten müssen erstmals zum 31.3.2003 für das Berichtsjahr 2002 übermittelt werden. Krankenhäuser, die eine oder mehrere Abteilungen vorhalten, die nicht dem Geltungsbereich des KHEntgG unterliegen, geben die Daten für das gesamte Krankenhaus an. Datenfelder, die für das einzelne Krankenhaus nicht relevant sind, sind mit ‚0’ zu besetzen. Abweichend vom Kalkulationshandbuch, Version 2.0, S. 67 ff., sind die Angaben für verschiedene Ausbildungsstätten nicht in einer Gesamtsumme für Ausbildungsstätten zu übermitteln, sondern gesondert für jede einzelne Ausbildungsstätte (Ausbildungsberuf).

Die Anzahl und die Kosten für Praxisanleiter/Mentoren im Krankenhaus ohne eigene Ausbildungsstätten sind bei dem Krankenhaus, bei dem die Praxisanleiter/Mentoren mit Arbeitsvertrag beschäftigt sind, zu berücksichtigen. Unterhält ein Krankenhaus eine Ausbildungsstätte in einem Ausbildungsverbund, sind von dem den Verbund führenden Krankenhaus nur die eigenen Personal- und Sachkosten für die Ausbildungsstätte anzugeben. Wird bei einem Krankenhaus die schulische (theoretische) Ausbildung durch ein zentrales Ausbildungsinstitut eines Trägers (z.B. als zentraler Dienst einer GmbH oder einer Kommune) oder durch eine staatliche Schule durchgeführt, so ist dieses Krankenhaus als ein Krankenhaus mit eigener Ausbildungsstätte zu betrachten, sofern die Voraussetzungen des § 2 Nr. 1a KHG erfüllt sind (s. Ausbildungsstätten-Typ 5 oder 6). Die Felder im Datensatz sind mit den anteiligen Ausbildungsplätzen, anteiligen Ausbildenden, anteiligen Auszubildenden, anteiligen Gesamtkosten, anteiligen Personalkosten und anteiligen Ausbildungsvergütungen am zentralen Ausbildungsinstitut oder der staatlichen Schule für das Krankenhaus zu füllen, soweit sie durch das Krankenhaus zu finanzieren sind. Zusätzlich einzubeziehen sind die darüber hinaus am Krankenhaus anfallenden Daten (Personal, Kosten). 

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Zu Satz 1:
Die Daten sind  erstmals zum 31. März 2003 für das gesamte Berichtsjahr 2002 zu übermitteln. 

Zu Satz 2:
Die Datei Ausbildungsstätten wird von allen ausbildenden Krankenhäusern benötigt, unabhängig davon, ob sie vom Optionsrecht Gebrauch gemacht haben – auch von den Krankenhäusern, die teilweise oder vollständig der BPflV unterliegen (Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik).

Zu Satz 3:
Eine sinnvolle Datenverwertung kann nur sichergestellt werden, wenn grundsätzlich alle Felder (Muss- und Kannfelder!) ausgefüllt sind. Datenfelder, die für das einzelne Krankenhaus nicht relevant sind, sind (soweit die Ausfüllhinweise nichts anderes vorsehen) mit „0“ zu besetzen.
Zu Satz 8:
Bei Ausbildungsstätten, die im Verbund geführt werden (Typ 5 und 6), ist zwischen allen Beteiligten sicherzustellen, dass alle erforderlichen Angaben im Hinblick auf die anteilige Zuordnung abgestimmt werden.

Die Datei Ausbildung im Datensatz nach § 21 KHEntgG enthält folgende Felder, die nachstehend näher beschrieben werden:


Ausbildungsstätte/Ausbildungsberuf


Ausbildungsstätten-Typ


Ausbildungsplätze insgesamt


Ausbildungsplätze des eigenen Krankenhauses


Ausbildungsplätze für andere Krankenhäuser


Ausbildende


Auszubildende im eigenen Krankenhaus


Auszubildende im 1. Jahr im eigenen Krankenhaus


Auszubildende im 2. Jahr im eigenen Krankenhaus


Auszubildende im 3. Jahr im eigenen Krankenhaus


Auszubildende an anderen Krankenhäusern


Gesamtkosten der Ausbildungsstätte


Personalkosten der Ausbildungsstätte


Ausbildungsvergütungen


Personalkosten je examinierte Vollkraft

Ausbildungsstätte(/Ausbildungsberuf)

A01 Ergotherapeut/-in

A02 Diätassistent/-in

A03 Hebamme, Entbindungspfleger, Wochenpflegerin

A04 Krankengymnast/-in, Physiotherapeut/-in

A05 Krankenschwester, Krankenpfleger

A06 Kinderkrankenschwester, Kinderkrankenpfleger

A07 Krankenpflegehelfer/-in

A08 med.-techn. Laboratoriumsassistent/-in

A09 med.-techn. Radiologieassistent/-in

A10 Logopäde/Logopädin

A11 Orthoptist/-in

A12 med.-techn. Assistent/-in für Funktionsdiagnostik

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Die Ausbildungsstätten erhalten die Bezeichnungen A01 bis A12 für die zwölf für den Ausbildungsfonds relevanten Ausbildungsberufe entsprechend der Datensatzbeschreibung. Für jeden Ausbildungsberuf ist ein eigener Datensatz innerhalb der Datei Ausbildung zu generieren, sofern dieser Ausbildungsberuf vorgehalten wird.

Diese Aufzählung ist abschließend gem. § 2 Nr. 1a KHG und darf vom Krankenhaus nicht ergänzt werden.

Ausbildungsstätten-Typ 1 

Mit dem Krankenhaus verbundene Ausbildungsstätte (Ausbildungsstätte, die vom Krankenhaus selbst betrieben wird und nur Auszubildende des eigenen Krankenhauses ausbildet.)

Als Kosten sind zu übermitteln:

· sämtliche Personal- und Sachkosten der Ausbildungsstätte

· Ausbildungsvergütungen der Auszubildenden

· Kosten Praxisanleiter/Mentoren

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Hierunter fallen nur die Krankenhäuser, die eine Ausbildungsstätte betreiben und die ausschließlich Auszubildende des eigenen Krankenhauses ausbilden. Dazu zählen auch die Krankenhäuser, deren Auszubildende zeitweise auch an anderen Krankenhäusern praktische Ausbildung erhalten. Außerdem sind die Ausbildenden am Krankenhaus beschäftigt. Befinden sich auch Auszubildende anderer Krankenhäuser an dieser Ausbildungsstätte zur theoretischen Ausbildung oder ist die Ausbildungsstätte organisatorisch selbständig (Ausbildungsinstitut oder staatliche Schule), so trifft der Ausbildungsstätten-Typ 1 nicht zu.

Ausbildungsstätten-Typ 2 

Mit dem Krankenhaus verbundene Ausbildungsstätte, Ausbildende im Landesdienst (Ausbildungsstätte, die vom Krankenhaus selbst betrieben wird und nur Auszubildende des eigenen Krankenhauses ausbildet und Ausbildende im Landesdienst).

Als Kosten sind zu übermitteln:

· sämtliche Personal- und Sachkosten der Ausbildungsstätte

Soweit die Ausbildenden Bedienstete des Landes sind und die Personalkosten vollständig vom Land getragen werden, bleiben diese unberücksichtigt.

· Ausbildungsvergütungen der Auszubildenden

· Kosten Praxisanleiter/Mentoren

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Hierunter fallen nur die Krankenhäuser, die eine Ausbildungsstätte betreiben, die ausschließlich Auszubildende des eigenen Krankenhauses ausbildet. Dazu zählen auch die Krankenhäuser, deren Auszubildende zeitweise auch an anderen Krankenhäusern praktische Ausbildung erhalten. Die Ausbildenden sind im Landesdienst beschäftigt, d. h. die Ausbildenden haben mit dem jeweiligen Bundesland ein Beschäftigungsverhältnis (die Personalkosten fallen nicht beim Krankenhaus an). Befinden sich auch Auszubildende anderer Krankenhäuser an dieser Ausbildungsstätte zur theoretischen Ausbildung oder ist die Ausbildungsstätte organisatorisch selbständig (Ausbildungsinstitut oder staatliche Schule), so trifft der Ausbildungsstätten-Typ 2 nicht zu.

Ausbildungsstätten-Typ 3 

Ausbildungsstätte im Ausbildungsverbund, dem eigenen Krankenhaus zugeordnet (Ausbildungsstätte, die vom Krankenhaus selbst betrieben wird und neben den eigenen Auszubildenden auch Auszubildende anderer Krankenhäuser ausbildet).

Als Kosten sind zu übermitteln:

· sämtliche Personal- und Sachkosten der Ausbildungsstätte

· Ausbildungsvergütungen der eigenen Auszubildenden

· eigene Praxisanleiter/Mentoren

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Hierunter fallen die Krankenhäuser, die eine Ausbildungsstätte betreiben, die sowohl Auszubildende des eigenen Krankenhauses als auch Auszubildende anderer Krankenhäuser ausbildet. Außerdem sind die Ausbildenden am Krankenhaus beschäftigt. Ist die Ausbildungsstätte organisatorisch selbstständig (Ausbildungsinstitut oder staatliche Schule), so trifft der Ausbildungsstätten-Typ 3 nicht zu.

Ausbildungsstätten-Typ 4

Ausbildungsstätte im Ausbildungsverbund, dem eigenen Krankenhaus zugeordnet Ausbildende im Landesdienst (Ausbildungsstätte, die vom Krankenhaus selbst betrieben wird und neben den eigenen Auszubildenden auch Auszubildende anderer Krankenhäuser ausbildet und Ausbildende im Landesdienst)

Als Kosten sind zu übermitteln:

· sämtliche Personal- und Sachkosten der Ausbildungsstätte

Soweit Ausbildende Bedienstete des Landes sind und die Personalkosten vollständig vom Land getragen werden, bleiben diese unberücksichtigt.

· Ausbildungsvergütungen der eigenen Auszubildenden

· eigene Praxisanleiter/Mentoren

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Hierunter fallen die Krankenhäuser, die eine Ausbildungsstätte betreiben, die sowohl Auszubildende des eigenen Krankenhauses als auch Auszubildende anderer Krankenhäuser ausbildet Die Ausbildenden sind im Landesdienst beschäftigt, d. h. die Ausbildenden haben mit dem jeweiligen Bundesland ein Beschäftigungsverhältnis (die Personalkosten fallen nicht beim Krankenhaus an). Ist die Ausbildungsstätte organisatorisch selbstständig (Ausbildungsinstitut oder staatliche Schule), so trifft der Ausbildungsstätten-Typ 4 nicht zu.
Ausbildungsstätten-Typ 5

Ausbildungsstätte im Ausbildungsverbund, nicht dem eigenen Krankenhaus zugeordnet (Ausbildungsstätte, die von einem Dritten, z.B. GmbH, Kommune oder anderes Krankenhaus, betrieben wird; nur die praktische Ausbildung findet im eigenen Krankenhaus statt.)

Als Kosten sind zu übermitteln:

· Umlage für Personal- und Sachkosten nur, wenn die Ausbildungsstätte nicht von einem anderen Krankenhaus geführt wird

· Umlage für Ausbildungsvergütung, wenn die Ausbildungsverträge durch die Ausbildungs-stätte geschlossen werden und die Ausbildungsstätte kein anderes Krankenhaus ist. 

· Ausbildungsvergütungen der eigenen Auszubildenden

· eigene Praxisanleiter/Mentoren

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Hierunter fallen die Krankenhäuser, die keine eigene Ausbildungsstätte betreiben. Die Auszubildenden erhalten an diesem Krankenhaus nur die praktische Ausbildung. Die theoretische Ausbildung erfolgt an einer Ausbildungsstätte, die einem anderen Krankenhaus angegliedert ist oder an einer organisatorisch selbstständigen Ausbildungsstätte  (zentrales Ausbildungsinstitut oder staatliche Schule). Die Ausbildenden sind dabei am anderen Krankenhaus, dem zentralen Ausbildungsinstitut oder der staatlichen Schule angestellt. Sind die Ausbildenden im Landesdienst beschäftigt, so trifft Ausbildungsstätten-Typ 5 nicht zu.
Ausbildungsstätten-Typ 6 

Ausbildungsstätte im Ausbildungsverbund, nicht dem eigenen Krankenhaus zugeordnet Ausbildende im Landesdienst (Ausbildungsstätte, die von einem Dritten, z.B. GmbH, Kommune oder anderes Krankenhaus, betrieben wird; nur die praktische Ausbildung findet im eigenen Krankenhaus statt und Ausbildende im Landesdienst).

Als Kosten sind zu übermitteln:

· Umlagen für Personal- und Sachkosten nur, wenn die Ausbildungsstätte nicht von einem anderen Krankenhaus geführt wird.

Soweit die Ausbildenden Bedienstete des Landes sind und die Personalkosten vollständig vom Land getragen werden, bleiben diese unberücksichtigt.

· Umlage für Ausbildungsvergütung, wenn die Ausbildungsverträge durch die Ausbildungs-stätte geschlossen werden und die Ausbildungsstätte kein anderes Krankenhaus ist - Ausbildungsvergütungen der eigenen Auszubildenden - eigene Praxisanleiter/Mentoren

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Hierunter fallen die Krankenhäuser, die keine eigene Ausbildungsstätte betreiben. Die Auszubildenden erhalten an diesem Krankenhaus nur die praktische Ausbildung. Die theoretische Ausbildung erfolgt an einer Ausbildungsstätte, die einem anderen Krankenhaus angegliedert ist oder an einer organisatorisch selbstständigen Ausbildungsstätte (zentrales Ausbildungsinstitut oder staatliche Schule). Die Ausbildenden haben mit dem jeweiligen Bundesland ein Beschäftigungsverhältnis (die Personalkosten fallen nicht beim Krankenhaus an).
Ausbildungsplätze insgesamt

Die im Berichtszeitraum in der Ausbildungsstätte durchschnittlich vorgehaltenen Ausbildungsplätze sind anzugeben. Vorgehaltene Ausbildungsplätze sind die im Krankenhausplan ausgewiesenen oder durch Genehmigungsbescheid der zuständigen Landesbehörde(n) genehmigte Anzahl von Ausbildungsplätzen, soweit sie im Berichtsjahr auch tatsächlich ganz oder teilweise durch einen entsprechenden Ausbildungsgang genutzt worden sind.

Bei einem Krankenhaus, das im Rahmen eines Ausbildungsverbundes eine Ausbildungsstätte für sich und andere Krankenhäuser unterhält, ist die Gesamtzahl aller Ausbildungsplätze im Ausbildungsverbund anzugeben (Ausbildungsstätten-Typen 3 oder 4).

Bei einem Ausbildungsverbund, bei dem die Ausbildungsstätte einem Verbund-Krankenhaus zugeordnet ist, dürfen die übrigen Verbund-Krankenhäuser (Ausbildungsstätten-Typ 5 und 6) keine Ausbildungsplätze angeben. Ist bei einem Verbund-Krankenhaus die Ausbildungsstätte keinem der Verbund-Krankenhäuser zugeordnet, übermitteln alle Verbund-Krankenhäuser (Ausbildungsstätten-Typ 5 und 6) ihre anteiligen Ausbildungsplätze. 

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Die im Berichtszeitraum in der Ausbildungsstätte durchschnittlich vorgehaltenen Ausbildungsplätze sind anzugeben. Sollte kein Bescheid einer Behörde über die Anzahl der Ausbildungsplätze vorliegen, sind die vorgehaltenen bzw. anteilig vorgehaltenen Ausbildungsplätze anzugeben.

Ausbildungsstätten-Typ 1 und 2

Die für das Krankenhaus im Krankenhausplan ausgewiesenen oder durch Genehmigungsbescheid der zuständigen Landesbehörde genehmigten Ausbildungsplätze sind anzugeben.

Ausbildungsstätten-Typ 3

Die für das Krankenhaus im Krankenhausplan ausgewiesenen oder durch Genehmigungsbescheid der zuständigen Landesbehörde genehmigten Ausbildungsplätze sind anzugeben. Außerdem sind für die anderen Krankenhäuser im Krankenhausplan ausgewiesene oder durch Genehmigungsbescheid der zuständigen Landesbehörde genehmigte Ausbildungsplätze hinzuzurechnen, die dieser Schule zuzurechnen sind.

Ausbildungsstätten-Typ 4

Die für das Krankenhaus im Krankenhausplan ausgewiesenen oder durch Genehmigungsbescheid der zuständigen Landesbehörde genehmigten Ausbildungsplätze sind anzugeben. Außerdem sind für die anderen Krankenhäuser im Krankenhausplan ausgewiesene oder durch Genehmigungsbescheid der zuständigen Landesbehörde genehmigte Ausbildungsplätze hinzuzurechnen, die dieser Schule zuzurechnen sind.

Ausbildungsstätten-Typ 5

Die Ausbildungsplätze insgesamt sind mit 0 zu übermitteln, sofern die Schule direkt von einem anderen Krankenhaus (Ausbildungsstätten-Typ 3) betrieben wird.

Die Ausbildungsplätze insgesamt sind mit den anteiligen (im Krankenhausplan ausgewiesenen oder durch Genehmigungsbescheid der zuständigen Landesbehörde genehmigten) Ausbildungsplätzen, für die das Krankenhaus die Kosten zu tragen hat, zu übermitteln, sofern die Schule ein zentrales Ausbildungsinstitut oder eine staatliche Schule ist.

Ausbildungsstätten-Typ 6

Die Ausbildungsplätze insgesamt sind mit 0 zu übermitteln, sofern die Schule direkt von einem anderen Krankenhaus (Ausbildungsstätten-Typ 4) betrieben wird.

Die Ausbildungsplätze insgesamt sind mit den anteiligen (im Krankenhausplan ausgewiesenen oder durch Genehmigungsbescheid der zuständigen Landesbehörde genehmigten) Ausbildungsplätzen, für die das Krankenhaus die Kosten zu tragen hat, zu übermitteln, sofern die Schule ein zentrales Ausbildungsinstitut oder eine staatliche Schule ist.

Ausbildungsplätze des eigenen Krankenhauses 

Die im Berichtszeitraum in der Ausbildungsstätte durchschnittlich vorgehaltenen Ausbildungsplätze für Auszubildende im eigenen Krankenhaus (Nur bei Ausbildungsstätten-Typ 3 und 4). 

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Ausbildungsstätten-Typ 1

Wenn das Feld ausgefüllt wird (Kann-Feld), dann muss die gleiche Anzahl wie bei „Ausbildungsplätze insgesamt“ eingetragen werden. 

Ausbildungsstätten-Typ 2

Wenn das Feld ausgefüllt wird (Kann-Feld), dann muss die gleiche Anzahl wie bei „Ausbildungsplätze insgesamt“ eingetragen werden. 

Ausbildungsstätten-Typ 3

Die Ausbildungsplätze des eigenen Krankenhauses sind kleiner als die Anzahl der Ausbildungsplätze insgesamt. Sie stellen die Anzahl der genehmigten Ausbildungsplätze dar, die für Auszubildende am eigenen Krankenhaus vorgehalten werden.

Ausbildungsstätten-Typ 4

Die Ausbildungsplätze des eigenen Krankenhauses sind kleiner als die Anzahl der Ausbildungsplätze insgesamt. Sie stellen die Anzahl der genehmigten Ausbildungsplätze dar, die für Auszubildende am eigenen Krankenhaus vorgehalten werden.

Ausbildungsstätten-Typ 5

Die Ausbildungsplätze des eigenen Krankenhauses sind mit 0 zu übermitteln.

Ausbildungsstätten-Typ 6

Die Ausbildungsplätze des eigenen Krankenhauses sind mit 0 zu übermitteln.

Ausbildungsplätze für andere Krankenhäuser 

Die im Berichtszeitraum in der Ausbildungsstätte durchschnittlich vorgehaltenen Ausbildungsplätze für Auszubildende in anderen Krankenhäusern (bei Ausbildungsverbund mit Ausbildungsstätten-Typ 3 und 4).

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Ausbildungsstätten-Typ 1

Die Ausbildungsplätze für andere Krankenhäuser sind mit 0 zu übermitteln.

Ausbildungsstätten-Typ 2

Die Ausbildungsplätze für andere Krankenhäuser sind mit 0 zu übermitteln.

Ausbildungsstätten-Typ 3

Die Ausbildungsplätze für andere Krankenhäuser sind mit der Differenz der Ausbildungsplätze insgesamt mit den Ausbildungsplätzen des eigenen Krankenhauses zu übermitteln.

Ausbildungsstätten-Typ 4

Die Ausbildungsplätze für andere Krankenhäuser sind mit der Differenz der Ausbildungsplätze insgesamt mit den Ausbildungsplätzen des eigenen Krankenhauses zu übermitteln.

Ausbildungsstätten-Typ 5

Die Ausbildungsplätze für andere Krankenhäuser sind mit 0 zu übermitteln.

Ausbildungsstätten-Typ 6

Die Ausbildungsplätze für andere Krankenhäuser sind mit 0 zu übermitteln.

Ausbildende 

Die durchschnittliche Anzahl Ausbildender ist anzugeben (nicht: Honorarkräfte). 

Anzugeben ist die im Berichtszeitraum durchschnittlich beschäftigte Anzahl der Ausbildenden in Vollkräften (VK). Zu den Ausbildenden gehören hauptamtlich angestellte Lehrkräfte und Praxisanleiter/Mentoren, nicht jedoch am Krankenhaus beschäftigte Personen, die im Rahmen einer genehmigten Nebentätigkeit in den Ausbildungsstätten Unterricht erteilen (Honorarkräfte).

Eine Vollkraft (VK) ist eine mit Arbeitsvertrag und tariflicher Arbeitszeit ganzjährig beschäftigte Person.

Bei Ausbildungsstätten-Typ 3 sind Lehrkräfte der Ausbildungsstätte und die Praxisanleiter/Mentoren des eigenen Krankenhauses anzugeben.

Bei Ausbildungsstätten-Typ 4 sind die Praxisanleiter/Mentoren des eigenen Krankenhauses anzugeben.

Bei Ausbildungsstätten-Typ 5 und 6 sind die Ausbildenden, die am zentralen Ausbildungsinstitut beschäftigt sind, nicht anzugeben, sondern nur die Praxisanleiter/Mentoren des eigenen Krankenhauses.

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Die durchschnittliche Anzahl Ausbildender in Vollkräften ist anzugeben (nicht: Honorarkräfte). Der zeitliche Aufwand für Praxisanleiter/Mentoren für die praktische Ausbildung ist in VK umzurechnen und hier anzugeben.

Ausbildungsstätten-Typ 1

Alle an der Ausbildungsstätte hauptamtlich angestellten Lehrkräfte sowie Praxisanleiter/Mentoren sind anzugeben.

Ausbildungsstätten-Typ 2

Alle angestellten Praxisanleiter/Mentoren des eigenen Krankenhauses sind anzugeben.

Ausbildungsstätten-Typ 3

Alle an der Ausbildungsstätte hauptamtlich angestellten Lehrkräfte sowie die Praxisanleiter/Mentoren des eigenen Krankenhauses sind auszuweisen.

Ausbildungsstätten-Typ 4

Alle angestellten Praxisanleiter/Mentoren des eigenen Krankenhauses sind anzugeben.

Ausbildungsstätten-Typ 5

Alle angestellten Praxisanleiter/Mentoren des eigenen Krankenhauses sind anzugeben.

Ausbildungsstätten-Typ 6

Alle angestellten Praxisanleiter/Mentoren des eigenen Krankenhauses sind anzugeben.

Auszubildende im eigenen Krankenhaus

Anzugeben ist die im Berichtszeitraum beschäftigte durchschnittliche Anzahl der Auszubildenden in Ausbildungskräften (AK); dies gilt auch für Verbundkrankenhäuser Typ 5 und 6.

Eine Ausbildungskraft (AK) ist eine mit Ausbildungsvertrag und tariflicher Arbeitszeit ganzjährig beschäftigte Person ohne Berücksichtigung des Anrechnungsverhältnisses.

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Werden für den Ausbildungsberuf keine Ausbildungsverträge abgeschlossen, ist die Zahl der Auszubildenden anzugeben, die für die Ausbildungsstätte eine Zulassungsbescheinigung erhalten haben.

Ist bei einem Ausbildungsverbund die Ausbildungsstätte keinem der Verbund-Krankenhäuser zugeordnet, übermitteln alle Verbund-Krankenhäuser (Ausbildungsstätten-Typ 5 und 6) ihre anteiligen oder entsprechend der Kostenumlage zugerechneten Auszubildenden.

Die Anzahl korrespondiert mit dem Datenfeld ‚Ausbildungsvergütung’.

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Bei Ausbildungsberufen, bei denen keine Ausbildungsvergütung gewährt wird, trifft das nicht zu.

Ausbildungsstätten-Typ 1 und 2

Die Auszubildenden im eigenen Krankenhaus sind anzugeben.

Ausbildungsstätten-Typ 3 und 4

Die Auszubildenden im eigenen Krankenhaus sind anzugeben. Hierunter fallen nicht die Auszubildenden, die an einem anderen Krankenhaus beschäftigt sind, ihre theoretische Ausbildung aber an der am eigenen Krankenhaus befindlichen Ausbildungsstätte erhalten.

Ausbildungsstätten-Typ 5 und 6

Die Auszubildenden im eigenen Krankenhaus sind anzugeben. Hierunter fallen die Auszubildenden, die am eigenen Krankenhaus, am zentralen Ausbildungsinstitut oder der staatlichen Schule beschäftigt sind und dem eigenen Krankenhaus ggf. anteilig zugerechnet werden.

Auszubildende im 1. /2. /3. Jahr im eigenen Krankenhaus

Die durchschnittliche Anzahl Auszubildender im eigenen Krankenhaus im jeweiligen Ausbildungsjahr ist anzugeben.

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Die Summe der drei Ausbildungsjahre ergibt die Auszubildenden im eigenen Krankenhaus.

Auszubildende an anderen Krankenhäusern

Hier ist ausschließlich bei Verbund-Krankenhäusern Typ 3 und 4 die durchschnittliche Anzahl der Auszubildenden anzugeben, die von den anderen Verbund-Krankenhäusern direkt (im Feld ‚Auszubildende im eigenen Krankenhaus’) gemeldet werden.

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Ausbildungsstätten-Typ 1 und 2

Die Auszubildenden an anderen Krankenhäusern ist mit 0 zu übermitteln.

Ausbildungsstätten-Typ 3 und 4

Anzugeben ist die Anzahl von Auszubildenden, die ein Ausbildungsverhältnis mit anderen Krankenhäusern haben. Die theoretische Ausbildung findet im eigenen Krankenhaus statt.

Die anderen Krankenhäuser melden diese Anzahl direkt im Feld Auszubildende im eigenen Krankenhaus.

Ausbildungsstätten-Typ 5 und 6

Die Auszubildenden an anderen Krankenhäusern ist mit 0 zu übermitteln.

Gesamtkosten der Ausbildungsstätte

Die Gesamtkosten (Ist-Kosten) der theoretischen und praktischen Ausbildung sind anzugeben (mit anteiliger Belastung mit den Kosten vorgelagerter Kostenstellen der nicht medizinischen Infrastruktur entsprechend Kalkulationshandbuch, Version 2.0, S. 67 ff.). Im Rahmen eines Ausbildungsverbundes sind die anteiligen Gesamtkosten der theoretischen und die Gesamtkosten der praktischen Ausbildung anzugeben.

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Nicht anzugeben: Kosten für Ausbildungsvergütung!

Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus den Personalkosten der Ausbildenden und den Sachkosten der Ausbildungsstätten. Eventuelle Mittelzuweisungen des Landes bleiben als Abzugsposition unberücksichtigt. Diese werden bei der Festlegung des Ausbildungszuschlags auf Landesebene berücksichtigt.

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Zu berücksichtigen sind Personal- und Sachkosten der Ausbildungsstätte sowie die dem Krankenhaus durch die Ausbildung entstehenden anteiligen Kosten.

Die Personalkosten der Ausbildenden (angestellte Lehrkräfte, die für diese Tätigkeit einen Arbeits- oder Dienstvertrag haben – eventuell anteilig, einschließlich Praxisanleiter/Mentoren) umfassen die Aufwendungen der Kontengruppen 60 bis 64 KHBV der entsprechenden Bediensteten.

Sachkosten sind die Betriebskosten der Ausbildungsstätten einschl. der anteiligen Belastung der Kostenstelle Ausbildungsstätte mit den Kosten vorgelagerter Kostenstellen der nicht medizinischen Infrastruktur (vgl. Kalkulationshandbuch, Version 2.0, S. 67 ff.) und der Aufwandsentschädigungen für nebenamtlich tätige Unterrichtskräfte des Krankenhauses oder Externer. Darunter fallen u.a. auch Kosten für Fort- oder Weiterbildung der Ausbildenden und Praxisanleiter/Mentoren, Miete für Schulräume, nicht jedoch Investitionskosten für die Ausbildungsstätten.

Ausbildungsstätten-Typ 1:

Hier sind sämtliche Personal- und Sachkosten der Ausbildungsstätte sowie die Kosten für Praxisanleiter/Mentoren anzugeben.

Ausbildungsstätten-Typ 2:

Hier sind sämtliche Personal- und Sachkosten der Ausbildungsstätte sowie die Kosten für Praxisanleiter/Mentoren anzugeben. Nicht zu berücksichtigen sind die Kosten für Bedienstete des Landes, soweit sie vom Land getragen werden.

Ausbildungsstätten-Typ 3:

Hier sind sämtliche Personal- und Sachkosten der Ausbildungsstätte sowie die Kosten für die eigenen Praxisanleiter/Mentoren anzugeben.

Ausbildungsstätten-Typ 4:

Hier sind sämtliche Personal- und Sachkosten der Ausbildungsstätte sowie die Kosten für die eigenen Praxisanleiter/Mentoren anzugeben. Nicht zu berücksichtigen sind die Kosten für Bedienstete des Landes, soweit sie vom Land getragen werden.

Hier sind die dem Krankenhaus zugerechneten Umlagen für Personalkosten (ohne Ausbildungsvergütung) und Sachkosten von Ausbildungsstätten auszuweisen, die nicht von einem anderen Krankenhaus geführt werden, sowie die Kosten für die eigenen Praxisanleiter/Mentoren anzugeben.

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Regelmäßig sind hier die Kosten für eigene Praxisanleiter/Mentoren und Sachkosten anzugeben. 
Umlagen für Personalkosten der Ausbildungsstätte sind nur anzugeben, wenn die Ausbildungsstätte nicht einem anderen Krankenhaus zugeordnet ist.

Wichtig: 
Bei Ausbildungsstätten, die im Verbund geführt werden (Typ 5 und 6) ist zwischen allen Beteiligten sicherzustellen, dass alle anfallenden Kosten im Hinblick auf die richtige (anteilige) Zuordnung abgestimmt werden.
Personalkosten der Ausbildungsstätte

Die Hinweise zu den Personalkosten bei den Gesamtkosten gelten analog, Umlagen (Typ 5 und 6) sind Sachkosten und deshalb hier nicht auszuweisen.

Ausbildungsvergütungen

Die gesamten Ausbildungsvergütungen im jeweiligen Ausbildungsberuf sind anzugeben. (Aufwendungen der Kontengruppen 60 bis 64 KHBV).

Die Ausbildungsvergütungen korrespondieren mit dem Feld: ‚Auszubildende im eigenen Krankenhaus’.

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Bei Ausbildungsberufen, bei denen keine Ausbildungsvergütung gewährt wird, trifft das nicht zu.

Bei einem Ausbildungsverbund, bei dem die Ausbildungsstätte einem Verbund-Krankenhaus zugeordnet ist und die Ausbildungsstätte alle Ausbildungsverträge geschlossen hat, dürfen die übrigen Verbund-Krankenhäuser (Ausbildungsstätten-Typ 5 und 6) keine Ausbildungsvergütungen übermitteln.

Ist bei einem Verbund die Ausbildungsstätte keinem der Verbund-Krankenhäuser zugeordnet und hat die Ausbildungsstätte alle Ausbildungsverträge geschlossen, übermitteln alle Verbund-Krankenhäuser (Ausbildungsstätten-Typ 5 und 6) ihre anteiligen Ausbildungsvergütungen (Umlage).

Personalkosten je examinierte Vollkraft

Zur Ermittlung der berücksichtigungsfähigen Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen (§ 17a Abs. 2 Satz 2 KHG, in Verbindung mit den gezahlten Ausbildungsvergütungen) sind die durchschnittlichen Personalkosten (Ist-Kosten) für eine examinierte Vollkraft in dem entsprechenden Ausbildungsberuf anzugeben. Nur anzugeben für Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Krankenpflegehilfe.

Ergänzende Ausfüllhinweise:

Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Kosten je VK dürfen nicht die LKA-Werte aus L2 herangezogen werden, da diese Vergütungsbestandteile der Auszubildenden enthalten. 

Hier sind ausschließlich die tatsächlichen Kosten für examiniertes Pflegepersonal anzugeben.

Der Ermittlung der Personalkosten des examinierten Personals in den entsprechenden Berufen sind die Kosten nach den Kontengruppen 60 bis 64 KHBV, bereinigt um die Kosten für Auszubildende und andere ‚Hilfskräfte’ zu Grunde zu legen.

Besonderer Hinweis zur Kalkulationserhebung:

Bei der Kalkulationserhebung ist das Kalkulationshandbuch, Version 2.0, S. 67 ff., zu beachten.
Beispiele
Bei allen Beispielen sind fiktive (!) Beträge in Geldeinheiten (GE) angegeben; sie stammen aus keiner Kalkulation und sind frei erfunden; sie dienen lediglich zur Veranschaulichung der Ausfüllhinweise.

1a)
Ausbildung an einer Schule, die an einem Krankenhaus direkt angegliedert ist und nur Auszubildende des eigenen Krankenhauses erhalten dort ihre theoretische Ausbildung.

Annahmen:
-
Ausbildungsberuf: Krankenpflege




-
Ausbildende sind am Krankenhaus angestellt: 5,5 Vollkräfte




-
Kosten pro ausbildende Vollkraft und Jahr: 40.000 GE




-
Praxisanleiter/Mentoren am Krankenhaus angestellt: 2,0 Vollkräfte




-
Kosten pro Praxisanleiter/Mentor in Vollkräften und Jahr: 39.000 GE




-
Krankenhausplan und Genehmigung: 75 Ausbildungsplätze




-
Auszubildende: 60 Ausbildungskräfte




-
davon im 1. Ausbildungsjahr: 22 Ausbildungskräfte




-
davon im 2. Ausbildungsjahr: 20 Ausbildungskräfte




-
davon im 3. Ausbildungsjahr: 18 Ausbildungskräfte




-
Kosten pro Ausbildungskraft und Jahr: 10.000 GE




-
Personalkosten je examinierte Vollkraft (Krankenpflege): 41.000 GE




-
Sachkosten der Ausbildungsstätte: 200.000 GE

	
	Datensatz

	Ausbildungsstätten/Ausbildungsberuf
	A05

	Ausbildungsstätten-Typ
	1

	Ausbildungsplätze insgesamt
	75

	Ausbildungsplätze des eigenen Krankenhauses
	75

	Ausbildungsplätze für andere Krankenhäuser
	0

	Ausbildende
	7,5

	Auszubildende im eigenen Krankenhaus
	60

	Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	22

	Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	20

	Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	18

	Auszubildende an anderen Krankenhäusern
	0

	Gesamtkosten der Ausbildungsstätte
	498.000

	Personalkosten der Ausbildungsstätte
	298.000

	Ausbildungsvergütungen
	600.000

	Personalkosten je examinierte Vollkraft
	41.000


1b)
Ausbildung an einer Schule, die an einem Krankenhaus direkt angegliedert ist und nur Auszubildende des eigenen Krankenhauses erhalten dort ihre theoretische Ausbildung.

Annahmen:
-
Ausbildungsberuf: Krankenpflege




-
Ausbildende sind im Landesdienst angestellt: 5,5 Vollkräfte

-
Kosten pro ausbildende Vollkraft und Jahr (vom Land getragen): 40.000 GE




-
Praxisanleiter/Mentoren am Krankenhaus angestellt: 2,0 Vollkräfte




-
Kosten pro Praxisanleiter/Mentor in Vollkräften und Jahr: 39.000 GE




-
Krankenhausplan und Genehmigung: 75 Ausbildungsplätze




-
Auszubildende: 60 Ausbildungskräfte




-
davon im 1. Ausbildungsjahr: 22 Ausbildungskräfte




-
davon im 2. Ausbildungsjahr: 20 Ausbildungskräfte




-
davon im 3. Ausbildungsjahr: 18 Ausbildungskräfte




-
Kosten pro Ausbildungskraft und Jahr: 10.000 GE




-
Personalkosten je examinierte Vollkraft (Krankenpflege): 41.000 GE




-
Sachkosten der Ausbildungsstätte: 200.000 GE

	
	Datensatz

	Ausbildungsstätten/Ausbildungsberuf
	A05

	Ausbildungsstätten-Typ
	2

	Ausbildungsplätze insgesamt
	75

	Ausbildungsplätze des eigenen Krankenhauses
	75

	Ausbildungsplätze für andere Krankenhäuser
	0

	Ausbildende
	2

	Auszubildende im eigenen Krankenhaus
	60

	Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	22

	Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	20

	Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	18

	Auszubildende an anderen Krankenhäusern
	0

	Gesamtkosten der Ausbildungsstätte
	278.000

	Personalkosten der Ausbildungsstätte
	78.000

	Ausbildungsvergütungen
	600.000

	Personalkosten je examinierte Vollkraft
	41.000


2a)
Ausbildung an einer Schule, die an einem Krankenhaus A direkt angegliedert ist und theoretische Ausbildung erfolgt sowohl für Auszubildende des eigenen Krankenhauses als auch für Auszubildende anderer Krankenhäuser (Krankenhaus B).


Annahmen:
-
Ausbildungsberuf: Krankenpflege





-
Ausbildende sind am Krankenhaus A angestellt: 5,5

-
Kosten pro ausbildende Vollkraft und Jahr : 40.000 GE





-
Praxisanleiter/Mentoren am Krankenhaus A angestellt: 2,0 Vollkräfte

-
Kosten pro Praxisanleiter/Mentor in Vollkräften und Jahr am Krankenhaus A: 39.000 GE

-
Praxisanleiter/Mentoren am Krankenhaus B angestellt: 1,0 Vollkräfte

-
Kosten pro Praxisanleiter/Mentor in Vollkräften und Jahr am Krankenhaus B: 39.500 GE

-
Krankenhausplan und Genehmigung Krankenhaus A: 


60 Ausbildungsplätze

-
Krankenhausplan und Genehmigung Krankenhaus B: 

0 Ausbildungsplätze

-
Krankenhaus A reserviert für Krankenhaus B 10 der für A genehmigten Ausbildungsplätze




-
Auszubildende Krankenhaus A: 49 Ausbildungskräfte




-
davon im 1. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus A: 18 Ausbildungskräfte




-
davon im 2. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus A: 16 Ausbildungskräfte




-
davon im 3. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus A: 15 Ausbildungskräfte



-
Auszubildende  Krankenhaus B: 8 Ausbildungskräfte



-
davon im 1. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus B: 1 Ausbildungskraft



-
davon im 2. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus B: 3 Ausbildungskräfte



-
davon im 3. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus B: 4 Ausbildungskräfte



-
Kosten pro Ausbildungskraft und Jahr Krankenhaus A: 10.000 GE



-
Kosten pro Ausbildungskraft und Jahr Krankenhaus B: 11.000 GE



-
Personalkosten je examinierte Vollkraft (Krankenpflege) 

Krankenhaus A: 41.000 GE




-
Personalkosten je examinierte Vollkraft (Krankenpflege)





Krankenhaus B: 40.500 GE




-
Sachkosten der Schule: 200.000 GE

	
	Datensatz

	
	Kranken-haus A
	Kranken-haus B

	Auszubildende im eigenen Krankenhaus
	49
	8

	Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	18
	1

	Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	16
	3

	Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	15
	4

	Auszubildende an anderen Krankenhäusern
	8
	0

	Gesamtkosten der Ausbildungsstätte
	498.000
	39.500

	Personalkosten der Ausbildungsstätte
	298.000
	39.500

	Ausbildungsvergütungen
	490.000
	88.000

	Personalkosten je examinierte Vollkraft
	41.000
	40.500

	Ausbildungsstätten/Ausbildungsberuf
	A05
	A05

	Ausbildungsstätten-Typ
	3
	5

	Ausbildungsplätze insgesamt
	60
	0

	Ausbildungsplätze des eigenen Krankenhauses
	50
	0

	Ausbildungsplätze für andere Krankenhäuser
	10
	0

	Ausbildende
	7,5
	1


2b)
Ausbildung an einer Schule, die an einem Krankenhaus A direkt angegliedert ist und theoretische Ausbildung erfolgt sowohl für Auszubildende des eigenen Krankenhauses als auch für Auszubildende anderer Krankenhäuser (Krankenhaus B).


Annahmen:
-
Ausbildungsberuf: Krankenpflege





-
Ausbildende sind im Landesdienst angestellt: 5,5

-
Kosten pro ausbildende Vollkraft und Jahr (vom Land getragen): 40.000 GE





-
Praxisanleiter/Mentoren am Krankenhaus A angestellt: 2,0 Vollkräfte

-
Kosten pro Praxisanleiter/Mentor in Vollkräften und Jahr am Krankenhaus A: 39.000 GE

-
Praxisanleiter/Mentoren am Krankenhaus B angestellt: 1,0 Vollkräfte

-
Kosten pro Praxisanleiter/Mentor in Vollkräften und Jahr am Krankenhaus B: 39.500 GE

-
Krankenhausplan und Genehmigung Krankenhaus A: 


60 Ausbildungsplätze

-
Krankenhausplan und Genehmigung Krankenhaus B: 

0 Ausbildungsplätze

-
Krankenhaus A reserviert für Krankenhaus B 10 der für A genehmigten Ausbildungsplätze




-
Auszubildende Krankenhaus A: 49 Ausbildungskräfte




-
davon im 1. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus A: 18 Ausbildungskräfte




-
davon im 2. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus A: 16 Ausbildungskräfte




-
davon im 3. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus A: 15 Ausbildungskräfte



-
Auszubildende  Krankenhaus B: 8 Ausbildungskräfte



-
davon im 1. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus B: 1 Ausbildungskraft



-
davon im 2. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus B: 3 Ausbildungskräfte



-
davon im 3. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus B: 4 Ausbildungskräfte



-
Kosten pro Ausbildungskraft und Jahr Krankenhaus A: 10.000 GE



-
Kosten pro Ausbildungskraft und Jahr Krankenhaus B: 11.000 GE



-
Personalkosten je examinierte Vollkraft (Krankenpflege) 

Krankenhaus A: 41.000 GE




-
Personalkosten je examinierte Vollkraft (Krankenpflege)





Krankenhaus B: 40.500 GE




-
Sachkosten der Schule: 200.000 GE

	
	Datensatz

	
	Kranken-haus A
	Kranken-haus B

	Ausbildungsstätten/Ausbildungsberuf
	A05
	A05

	Ausbildungsstätten-Typ
	4
	6

	Ausbildungsplätze insgesamt
	60
	0

	Ausbildungsplätze des eigenen Krankenhauses
	50
	0

	Ausbildungsplätze für andere Krankenhäuser
	10
	0

	Ausbildende
	2
	1

	Auszubildende im eigenen Krankenhaus
	49
	8

	Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	18
	1

	Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	16
	3

	Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	15
	4

	Auszubildende an anderen Krankenhäusern
	8
	0

	Gesamtkosten der Ausbildungsstätte
	278.000
	39.500

	Personalkosten der Ausbildungsstätte
	78.000
	39.500

	Ausbildungsvergütungen
	490.000
	88.000

	Personalkosten je examinierte Vollkraft
	41.000
	40.500


3a)
Ausbildung an einer Schule, die nicht direkt an einem Krankenhaus angegliedert ist (Ausbildungsinstitut/staatliche Schule) und theoretische Ausbildung erfolgt sowohl für Auszubildende bzw. die anteiligen Auszubildenden der Krankenhäuser A und B.


Annahmen:
-
Ausbildungsberuf: Krankenpflege

-
Ausbildende sind am Ausbildungsinstitut/der staatlichen Schule angestellt: 5,5

-
Kosten pro ausbildende Vollkraft und Jahr: 40.000 GE

-
Kosten für 5,5 ausbildende Vollkräfte und Jahr gesamt: 220.000 GE

-
davon werden Krankenhaus A zugerechnet: 183.000 GE

-
davon werden Krankenhaus B zugerechnet: 37.000 GE





-
Praxisanleiter/Mentoren am Krankenhaus A angestellt: 2,0 Vollkräfte

-
Kosten pro Praxisanleiter/Mentor in Vollkräften und Jahr am Krankenhaus A: 39.000 GE

-
Praxisanleiter/Mentoren am Krankenhaus B angestellt: 1,0 Vollkräfte

-
Kosten pro Praxisanleiter/Mentor in Vollkräften und Jahr am Krankenhaus B: 39.500 GE

-
Krankenhausplan, Genehmigung bzw. anteilig zuzurechnende Ausbildungsplätze Krankenhaus A: 


50 Ausbildungsplätze

-
Krankenhausplan, Genehmigung bzw. anteilig zuzurechnende Ausbildungsplätze Krankenhaus B: 

10 Ausbildungsplätze




-
Auszubildende (ggf. anteilige) Krankenhaus A: 49 Ausbildungskräfte




-
davon im 1. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus A: 18 Ausbildungskräfte




-
davon im 2. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus A: 16 Ausbildungskräfte




-
davon im 3. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus A: 15 Ausbildungskräfte



-
Auszubildende (ggf. anteilige) Krankenhaus B: 8 Ausbildungskräfte



-
davon im 1. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus B: 1 Ausbildungskraft



-
davon im 2. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus B: 3 Ausbildungskräfte



-
davon im 3. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus B: 4 Ausbildungskräfte



-
Kosten pro Ausbildungskraft und Jahr Krankenhaus A: 10.000 GE



-
Kosten pro Ausbildungskraft und Jahr Krankenhaus B: 11.000 GE



-
Personalkosten je examinierte Vollkraft (Krankenpflege) 

Krankenhaus A: 41.000 GE





Krankenhaus B: 40.500 GE




-
Sachkosten der Schule: 200.000 GE




-
davon werden Krankenhaus A zugerechnet: 166.000 GE




-
davon werden Krankenhaus B zugerechnet: 34.000 GE

	

	Datensatz

	
	Kranken-haus A
	Kranken-haus B

	Ausbildungsstätten/Ausbildungsberuf
	A05
	A05

	Ausbildungsstätten-Typ
	5
	5

	Ausbildungsplätze insgesamt
	50
	10

	Ausbildungsplätze des eigenen Krankenhauses
	0
	0

	Ausbildungsplätze für andere Krankenhäuser
	0
	0

	Ausbildende
	2
	1

	Auszubildende im eigenen Krankenhaus
	49
	8

	Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	18
	1

	Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	16
	3

	Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	15
	4

	Auszubildende an anderen Krankenhäusern
	0
	0

	Gesamtkosten der Ausbildungsstätte
	427.000
	110.500

	Personalkosten der Ausbildungsstätte
	78.000
	39.500

	Ausbildungsvergütungen
	490.000
	88.000

	Personalkosten je examinierte Vollkraft
	41.000
	40.500


3b)
Ausbildung an einer Schule, die nicht direkt an einem Krankenhaus angegliedert ist (Ausbildungsinstitut/staatliche Schule) und theoretische Ausbildung erfolgt sowohl für Auszubildende der Krankenhäuser A und B.


Annahmen:
-
Ausbildungsberuf: Krankenpflege

-
Ausbildende sind im Landesdienst angestellt: 5,5

-
Kosten pro ausbildende Vollkraft und Jahr (durch Land getragen): 40.000 GE





-
Praxisanleiter/Mentoren am Krankenhaus A angestellt: 2,0 Vollkräfte

-
Kosten pro Praxisanleiter/Mentor in Vollkräften und Jahr am Krankenhaus A: 39.000 GE

-
Praxisanleiter/Mentoren am Krankenhaus B angestellt: 1,0 Vollkräfte

-
Kosten pro Praxisanleiter/Mentor in Vollkräften und Jahr am Krankenhaus B: 39.500 GE

-
Krankenhausplan und Genehmigung Krankenhaus A: 


50 Ausbildungsplätze

-
Krankenhausplan und Genehmigung Krankenhaus B: 

10 Ausbildungsplätze




-
Auszubildende Krankenhaus A: 49 Ausbildungskräfte




-
davon im 1. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus A: 18 Ausbildungskräfte




-
davon im 2. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus A: 16 Ausbildungskräfte




-
davon im 3. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus A: 15 Ausbildungskräfte



-
Auszubildende  Krankenhaus B: 8 Ausbildungskräfte



-
davon im 1. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus B: 1 Ausbildungskraft



-
davon im 2. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus B: 3 Ausbildungskräfte



-
davon im 3. Ausbildungsjahr bei Krankenhaus B: 4 Ausbildungskräfte



-
Kosten pro Ausbildungskraft und Jahr Krankenhaus A: 10.000 GE



-
Kosten pro Ausbildungskraft und Jahr Krankenhaus B: 11.000 GE



-
Personalkosten je examinierte Vollkraft (Krankenpflege) 

Krankenhaus A: 41.000 GE





Krankenhaus B: 40.500 GE




-
Sachkosten der Schule: 175.000 GE




-
davon werden Krankenhaus A zugerechnet: 166.000 GE




-
davon werden Krankenhaus B zugerechnet: 34.000 GE

	

	Datensatz

	
	Kranken-haus A
	Kranken-haus B

	Ausbildungsstätten/Ausbildungsberuf
	A05
	A05

	Ausbildungsstätten-Typ
	6
	6

	Ausbildungsplätze insgesamt
	50
	10

	Ausbildungsplätze des eigenen Krankenhauses
	0
	0

	Ausbildungsplätze für andere Krankenhäuser
	0
	0

	Ausbildende
	2
	1

	Auszubildende im eigenen Krankenhaus
	49
	8

	Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	18
	1

	Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	16
	3

	Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr im eigenen Krankenhaus
	15
	4

	Auszubildende an anderen Krankenhäusern
	0
	0

	Gesamtkosten der Ausbildungsstätte
	244.000
	73.500

	Personalkosten der Ausbildungsstätte
	78.000
	39.500

	Ausbildungsvergütungen
	490.000
	88.000

	Personalkosten je examinierte Vollkraft
	41.000
	40.500


